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2016 wurde Alexander Van der Bellen in 
einer Wahlwiederholung zum Bundes-

präsidenten gewählt. Der Verfassungs-
gerichtshof hatte aufgrund von Inkorrekt-
heiten bei Zählung der Briefwahlstimmen 
und nach der vorzeitigen Veröffentlichung 
von Teilergebnissen seine erste Wahl auf-
gehoben. Van der Bellen selbst jedoch 
sprach später im Ibizajahr 2019 von der 
„Schönheit und Eleganz unserer Verfas-
sung“. Warum?

1. Anlassfall waren das Koalitionsende 
in der Bundesregierung, die Mehrheit für 
einen Misstrauensantrag im Nationalrat 
gegen die – vom Wort her in der Verfas-
sung jeweils unbekannt – „Übergangs-
regierung“ und letztlich die Angelobung 
einer „Expertenregierung“. Es ging um 
das Wechselspiel von Macht und Kontrol-
le zwischen Regierung und Parlament in 
Verbindung mit der Rolle des Bundesprä-
sidenten. Trotz politischer Turbulenzen 
und widersprüchlichster Auffassung der 
Parteien hat sich die Verfassung bewährt, 
um die Handlungsfähigkeit der Republik 
Österreich zu gewährleisten und Blocka-
desituationen zwischen den Staatsgewal-
ten zu verhindern.

2. Im Jubiläumsjahr der österreichischen 
Bundesverfassung stand diese wiederum 
im Mittelpunkt: Zur Bekämpfung der Co-
ronapandemie wurden allein von Mitte 
März bis Mitte April 2020 134 Gesetze 

beschlossen, die als Regierungsvorlagen 
im Parlament unter den gewählten Volks-
vertretern Zustimmung fanden. Zunächst 
einstimmig, später mit Widerspruch der 
Opposition. Dadurch wurden Minister, 
Landeshauptleute und Bezirksbehörden 
ermächtigt, zahllose Verordnungen zu 
erlassen. Von Ausgangsbeschränkungen 
bis zum Zusperren von Geschäften und 
Schulen.

In der Folge entstand eine intensive Dis-
kussion und es gab Beschwerden an den 
Verfassungsgerichtshof, dass die Vor-
schriften zur Eindämmung der Pande-
mie juristisch fehlerhaft wären. Oder gar 
rechtswidrig und undemokratisch. Oder 
beides. Wiederum waren Verfassung und 
Verfassungsrichter gefragt, die den Kon-
flikt als rechtliche Streitfrage von extrem 
weitreichender Bedeutung für unser Le-
ben entscheiden mussten. Neuerlich hat 
sich die Bundesverfassung in der Krisen-
situation bewährt.

3. Demokratische Verfassungen beru-
hen einerseits auf allgemeinen, freien, 
gleichen und geheimen Wahlen. Anderer-
seits gibt es Grund- und Menschenrechte. 
Würden diese fehlen, so könnte der Staat 
jeden willkürlich bestrafen oder gar ein-
sperren. Geldstrafen für Verstöße gegen 
die „Coronaregeln“ waren im Frühjahr 
2020 aber rechtswidrig. Die Regeln in 
Verordnungen waren etwa hinsichtlich 

Die wunderschöne Verfassung  
als Macht und Kontrolle
Von Peter Filzmaier
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des Betretungsverbotes von Orten nicht 
gesetzeskonform verfasst. 

Der Verfassungsgerichtshof hat dies er-
kannt. Regierende dürfen den Regierten 
nicht außerhalb des Rahmens der demo-
kratisch zustande gekommenen Rechts-
ordnung und der Grundrechte Vorgaben 
machen. Auch nicht in subjektiv bester 
Absicht. Es wäre der Übergang zur Dik-
tatur, wenn Politiker verkünden, dass man 
im Kampf gegen das Virus die Spielregeln 
der Demokratie außer Kraft setzt. Jeder 
hat das Recht auf seine Meinung, dass Co-
ronavorschriften zu weitreichend oder zu 
locker seien. Doch solange sie auf einer 
demokratischen Entstehung beruhen, ha-
ben wir uns daran zu halten. 

4. Durch die Verfassung wird bestimmt, 
was Parlament, Regierung, Gerichte und 
der Bundespräsident als Staatsorgane 
machen dürfen. Das Ziel ist, dass weder 
ein Organ zu viel Macht hat noch in Kri-
senfällen das Funktionieren des Staates 
gefährdet ist. Daher mögen die Regeln für 
die Bestellung und Abberufung der Bun-
desregierung bzw. des Bundeskanzlers 
und von einzelnen Regierungsmitgliedern 
kompliziert erscheinen. Auch Gesetz-
gebungsverfahren sind komplex. Beides 
garantiert jedoch, dass die jeweiligen Zu-
ständigkeiten eine gegenseitige Kontrolle 
ermöglichen.

5. Doch zurück zur Regierungsbildung: 
Wir wählen nicht den Bundeskanzler und 
die Minister, sondern Parteien in den Na-
tionalrat sowie unabhängig davon den 
Bundespräsidenten. Dieser ernennt den 
Kanzler und auf dessen Vorschlag wei-
tere Regierungsmitglieder, muss aber 
realpolitisch die Mehrheitsverhältnisse im 
Parlament beachten. Ansonsten können 
die Abgeordneten zum Nationalrat der 

Regierung ihr Misstrauen aussprechen. 
Das ist im Ibizajahr geschehen, ohne dass 
Österreich einen einzigen Tag regierung-
slos blieb. Die politischen und juristischen 
Verfassungsgründer hatten multidimen-
sionale Konflikte in der Regierungspolitik 
vorhergesehen, um dafür funktionstaug-
liche Regularien niederzuschreiben. 

6. Während der Coronapandemie gilt 
genauso: Was für Regierungspolitiker 
erlaubt ist oder nicht, regelt die Bundes-
verfassung. Art 18 sieht ein Notverord-
nungsrecht vor: Nur wenn das Parlament 
beschlussunfähig wäre, weil etwa zu vie-
le Abgeordnete am Virus erkrankt sind, 
darf der Bundespräsident – und nicht der 
Kanzler – Notverordnungen erlassen. In 
eingeschränkter Form.

Der Präsident kann dabei nicht nach Lust 
auf Laune handeln, sondern muss sich auf 
Vorschläge der Regierung stützen. Diese 
hat sich mit einem Ausschuss des Na-
tionalrats abzustimmen. Die Verfassungs-
schreiber haben schlau überlegt, dass 
niemand in einer Krise zu viele Kompe-
tenzen an sich reißt. Für die Pandemiebe-
kämpfung hätten solche Notverordnungen 
wenig Sinn, weil sie bloß vier Wochen 
gelten und weder dauerhaft Finanzfol-
gen haben noch das Arbeitsrecht ändern 
dürfen. Sowohl Milliardenhilfen als auch 
Kurzarbeit wären unmöglich.

7. Weder soll der Bundespräsident zu 
viel Macht haben, dass er mittels ständi-
ger Dekrete de facto regiert oder er als 
Kanzler angelobt, wen immer er will. Also 
etwa irgendeinen Schauspieler, Musiker 
oder Sportler. Noch soll es für eine Re-
gierung mit parlamentarischer Parteien-
mehrheit unbeschränkte Möglichkeiten 
des Machtrausches geben. Dann könnte 
der Bundespräsident sogar den National-
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rat auflösen und so Neuwahlen bewirken 
oder die gesamte Regierung entlassen.

Vor diesem Hintergrund half die Verfas-
sung in der Regierungskrise 2019 einen 
Ausweg zu finden. Nach dem Rücktritt 
aller Minister aus der FPÖ hatte die Re-
gierung von Bundeskanzler Sebastian 
Kurz nicht mehr das Vertrauen des Natio-
nalrats. Daher wurde sie in einer Abstim-
mung abberufen. Ob das einem inhaltlich 
je nach Parteipräferenz gefiel oder nicht: 
Das ist Demokratie und das 
gute Recht der National-
ratsabgeordneten. Doch 
was dann?

8.  Jetzt kommt die Eleganz 
der Verfassung ins Spiel! 
Wir brauchen immer eine 
Regierung. Ein Beispiel des 
Bundespräsidenten dafür: 
Ohne Regierungsmitglieder 
würden im Finanzministeri-
um wichtige Banküberwei-
sungen nicht veranlasst. Es ist unmög-
lich, aufgrund des Fristenlaufs, mehrere 
Monate später stattfindende Neuwahlen 
abzuwarten. Deshalb kann der Präsident 
Beamte oder Experten seiner Wahl als 
Kanzler und Minister mit den Regierungs-
geschäften betrauen. Die Misstrauens-
option des Nationalrats gewährleistet die 
Kontrolle, dass er sich sorgsam überlegt, 
wer das sein soll.

9. Freilich braucht es dafür in der Ver-
fassungswirklichkeit einen Grundkonsens 
aller politischen Akteure. Theoretisch 
könnte sonst der Bundespräsident einen 
Drogensüchtigen zum Bundeskanzler er-
nennen, dem natürlich vom Nationalrat 
wieder das Misstrauen ausgesprochen 
würde. Oder eine nur scheinbar unta-
delige Persönlichkeit als Neukanzler will 

vom Präsidenten Sektenmitglieder als 
Minister, was dieser klarerweise ablehnt. 
Oder die Parlamentsparteien sprechen 
aus Jux oder Bösartigkeit jeder Regie-
rung das Misstrauen aus. Hier würde die 
bestmögliche Verfassung scheitern. Zum 
Glück wird das nicht passieren, weil wir 
mit Ausnahme weniger Extremisten alle 
anerkennen, wie wunderschön die Ver-
fassung ist.

In der anfänglichen Coronazeit erfuhr 
der Verfassungskonsens 
allerdings eine Belas-
tungsprobe. Regierungs-
politiker wollten, dass ihr 
gesprochenes Wort gilt. 
So geht das nicht. Vor-
schriften sind in Gesetzen 
oder Verordnungen ein-
deutig festzulegen. Wa-
ren – jeweils mit Abstand 
– im Frühjahr einfach 
rausgehen, Tagesausflü-

ge und Wochenenden am Zweitwohnsitz, 
Tratschverabredungen im Park, Nachbar-
streffen in Kleingruppen, Garteneinladun-
gen oder Besuche von Handwerkern und 
Putzfrau erlaubt? Ja. Weil die Regierung 
rechtlich mindestens ungenau arbeitete, 
und das vom Verfassungsgerichtshof kon-
trolliert wird.

 10. Die Schönheit der Bundesverfas-
sung lässt sich anhand ihrer Grundprin-
zipien zusammenfassen. Die Machtauf-
teilung von Parlament, Regierung und 
Gerichtsbarkeit ist als Prinzip der Ge-
waltenteilung besonders schön ausge-
führt. Das demokratische Prinzip sichert 
hübsch ab, dass Politiker ihre Entschei-
dungen gegenüber uns Bürgern verant-
worten müssen und abwählbar sind. Das 
republikanische Prinzip ist attraktiv, weil 

„Die Machtaufteilung 
von Parlament,  
Regierung und  
Gerichtsbarkeit ist  
als Prinzip der  
Gewaltenteilung  
besonders schön  
ausgeführt.“
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das Staatsoberhaupt ein gewählter Prä-
sident und kein diktatorischer Kaiser ist. 
Das bundesstaatliche Prinzip manifestiert 
sich in neun herzeigbaren Bundeslän-
dern. Das rechtsstaatliche Prinzip ist so 
ansehnlich, weil staatliches Handeln nur 

auf Basis der Gesetze erfolgen darf. Das 
liberale Prinzip bedeutet, dass durch die 
wunderschönen Menschenrechte die per-
sönliche Freiheit gesichert ist. All das ist 
sehr schön so!
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